
)

tscheckkonto No. 331
Frankfurt a. M.

gsprechnummer 28.

für den

Kreis Westerburg. Telegramm -Adresse:
Kreisblatt Westerburg.

'* jmeitnal Dienstags und Freitaas , mit den wöchentlichen Gratis -Bcilagen „Illustriertes Familierrblatt " und „Landwirtschaftliche Mit-
n" 2 bettäat der VezugspreiS in der Expedition abgeholt pro Monat 50 Pfg. Durch die Post geliefert pro Quartal 1,75 Mark. Einzelne Nummer
"— Da das ^Kreisblatt" amtliches Organ von 82 Bürgermeistereien ist, haben Anzeigen die wirksamste Verbreitung . — Jnserttonspreis : Die vier-

" gespaltene Kleinzeile oder deren Raum nur 15 Pfg. _ '

25. Freitag , den 23 . Februar 1917. 33 . Jahrgang.

Amtlicher Teil.
Kreisverordnung.

achdem das Direktorium der Reichsgetreidestelle mit Zu-
ng des Kuratoriums und im Einvernehmen mit dem Prä-

n des Kriegsernährungsamts auf Grund des § 14 Buch-
der Verordnung über Brotgetreide und Mehl aus der

1916 vom 20. Juni 1916 (R . G . Bl . S . 613 , 782) fest¬
hat , daß alles Brotgetreide bis zu 94 vom Hundert aus-
en ist, wird für den Kreis Westerburg auf Grund der
ratsverordnung betr . Brotgetreide und Mehl vom 29 . 6.

und der Bundesratsverordnung über die Bereitung von
ren vom 26. 5. 1916 in Abänderung der bestehenden
rordnungen folgendes angeordnet:

8 1-
-(Zu § 1 der Kreisverordnung betr. Mühlen vom 20. 10. 1916).
Es dürfen nur solche Mühlen im Kreise Weiterburn Brot-

st»e ausmahlen , die in der Lage sind Roggen - und Weizen-
"mit mindestens 94 Proz . Ausmahlung herzustellen.
k 8 2.
NZu den KreiSverordnungen: a) vom 20. 10. 1916, betr .Mühlen , § 4,

G 18. 11. 1916 betr. Selbstversorger, § 5 und 8, c) vom 18. 11. 1916 betr.
»gungsberechtigte, § 5).
HSämIliches Brotgetreide , sowohl Roggen als Weizen wie

die zur menschlichen Ernährung geeignete Mengfrucht beider
idearten , ist mit mindestens 94 vom Hundert als mehlar-

... Feinschcot auszumahlen , daß es durch ein Blatt Schweizer
Dngaze Griesnummer 30 restlos durchfällt,
et Die Herstellung des Weizenmehls erfolgt ohne Zusatz von
«» n.
M.Diese Bestimmungen gelten auch für die Herstellung des
tfe für Selbstversorger.

A 8 3-
^ (Zu § 7 der Kreisoerordnung betr. Mühlen vom 20. 10. 1916).
IJm Mahlschein ist die Ausmahlung von 94 °/, vorzuschreiben.
T § 4.

(Zu den ktreisverordnungena) vom 8. 11. 1916 betr. Backwaren, 8 4 und
,vom 18. 11. 191« betr. Selbstversorger, § 8, c) vom 18. 11. 1916 betr.

pngsberechtigte § 5).
pr die Herstellung von Roggenbrot aus 94 obigem Mehl

<er Zusatz besonderer Streckungsmittel nicht mehr vorgeschrieben.
^ § 5.
Solange das nach den bisherigen Bestimmungen ausge-
me Mehl bezw. die daraus hergestellten Backwaren noch zum
uf gelangen bleiben auch die bisherigen Preise bestehen,

jal Mit dem Verbrauch des zu mindestens 94 */o ausgemahlenen
treten folgende Höchstpreise in Kraft:

»mr emen Sack Roggenmehl von 150 Pfund ohne Sack ab
sch. Mühle 25 Mk.,
I för einen Sack Weizenmehl von 150 Pfund ohne Sack ab
f Mühle 29 Mk.,
« für 1000 Gramm Roggenmehl im Kleinverkauf 41 Pfg .,

für 1000 Gramm Weizenmehl im Kleinverkauf 45 Pfg .,
für 1 Roggenbrot von 2050 Gramm frisch gewogen 65 Pfg .,
für 1 Roggenbrot von 1465 Gramm frisch gewogen 50 Pfg,
Tür1 Weizenbrot von 1330 Gramm frisch gewogen 52 Pfg.,
lur 1 Weizenbrödchenvon 66 Gramm frisch gewogen 5 Pfg .,

. § 6 .
ifc. ieber  Mühle und in jeder Bäckerei sowie Mehlhandlung

em Abdruck dieser Verordnung in den Geschäftsräumen an0  dem Publikum zugänglichen Stelle auszuhängen.
8 7.

Die Strafbestimmungen der bestehenden Kreisverordnungen
auch auf die vorstehenden Bestimmungen Anwendung.

8 8.
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent¬

lichung im Kreisblatt in Kraft.
Westerburg , den 22. Februar 1917.

Der Kreis««»schuß - es Kreises Mellerburg.
Abicht.

A« die Heeren Bürgermeister im Kreise.
Ich ersuche die vorstehende Verordnung sofort und wieder¬

holt ortsüblich bekannt machen zu lassen , auch soweit irgend
tunlich mit den folgenden Ausführungen in Gemeindeversamm¬
lungen zu besprechen. Da die Vorschrift über das Auswahlen zu
94 °/v auch für die Selbstversorger gilt , liegt ein rasches und
vollständiges Bekanntwerden der Bestimmungen im allgemeinen
Jntereffe . Sämtliche Müller , Bäcker und Mehlhändler Ihrer
Gemeinde wollen Sie zur mündlichen Jnstruierung sofort vor-
ladeu . * Die neue Vorschrift gilt auch für die sogenannten Privat¬
oder Gesellschaftsmühlen und auch bezüglich des Ausmahlens des
schon ' e Mühlen lagernden Getreides . ( , (

Nach der Anhörung Sachverständiger wird acheits die Her¬
stellung von mehlartigem Feinschrot und nicht von rauhem
Schrot gewünscht, da das Verbacken des rauhen Schrotes hier
nicht eingeführt ist. Zur Erzielung einer einheitlichen Bewirt¬
schaftung ist deshalb bestimmt , das aus allem Brotgetreide nur
ein mindestens 94 o/oiges Mehl bezw . mehlartiges Feinschrot her¬
gestellt wird und zwar Roggen - und Weizenmehl getrennt ohne
Vermischung. Nach den angestellten Ermittlungen sind alle Müller
in der Lage ein solches Mehl herzustellen . Das Getreide muß
nach gründlicher Reinigung so fein gemahlen werden , daß es
durch ein Blatt Schweizer -Seidengaze Griesnummer 30 restlos
durchfällt . An Stelle der Seidengaze kann Drahtgewebe mit
gleichgroßen Maschenöffnungen verwendet werden.

Für die Bäcker empfiehlt sich die Beachtung folgender An¬
leitung : Der Sauerteig ist bei 94"/gigem Mehl wesentlich kleiner
zu halten als bei anderem Mehl und muß kühl und fest geführt
werden . Die Teigführung ist wärmer zu halten , um zu vermei¬
den, daß die Krume des Brotes zu feucht wird . Das Brot selbst
muß in nicht allzu heißem Ofen gut ausgebacken werden , es muß
also mit einer längeren Backdauer als sonst üblich gerechnet wer¬
den. Bei dem Verbacken von 94"^igem Mehl ist der Zusatz von
Streckungsmitteln nicht mehr vorgeschrieben . Das bisherige Brot¬
gewicht bleibt jedoch beibehalten . Zur Erzielung desselben können
nach der Bekanntmachung des Kriegsernährungsamts vom 5. Fe¬
bruar d. Js . (R . G Bl . S . 101) statt der bisherigen Kartoffeln
Rüben , mit Ausnahme von Zuckerrüben verwendet werden . Da¬
bei entsprechen hundert Gewichtsteile Trockenrüben , hundert Ge¬
wichtsteilen Kartoffelflocken und hundert Gewichtsteilen frische
Rüben fünfzig Gewichtsteilen gequetschter oder geriebener Kar¬
toffeln. In Ermangelung von Rüben wird den Bäckern zur
Herstellung des Brotes für Versorgungsberechtigte auf Antrag
die zur Herstellung des bisherigen Gewichts des Roggenbrots
erforderliche Menge 94°>giges Roggenmehl ohne Anrechnung auf
Brotmarken geliefert. Für Selbstversorger kann eine solche Lie¬
ferung nicht erfolgen. Tie den Bäckern ohne Anrechnung auf
Brotmarken zu überlassende Menge Roggenmehl beträgt 10 «/,
des in der abgelaufenen Woche zur Herstellung von Brot ohne
Streckungszusatz verwendeten 94<>/,igen Roggenmehls . Der Mehl¬
verkauf bleibt hierbei ohne Anrechnung . Selbstredend bleiben
diese Bestimmungen noch ohne Anwendung , solange noch die
Bestände an 80 bezw. 82°^igem Mehl zum Verbrauch gelangen,
wobei auch die bisherigen Vorschriften über Streckungsmittel , ev.
mit Ersatz durch Rüben , zu beachten sind.

Die Abgabe von Weizenmehl darf nur an Versorgungsbe¬
rechtigte gegen regelmäßige Brotmarken erfolgen . Eine Abg"^
von Mehl gegen die nur zur Erhöhung der Brotration bestin,



ten Zulagemmcken ist nicht gestattet . Mindestens die Hälfte des
den Bäckern überwiesenen Weizenmehls ist zur Herstellung von
Backwaren zu verwenden.

Die neuen AusmahlungSoorschriften waren geboten , nach¬
dem bei der Ablieferung von Brotgetreide stets der gegen Er¬
wartung wenig günstige Ausfall der letzten Getreideernte betont
Ä " " Sfv SJ e i abctn weitere Folge hieraus in weitge¬
hendstem Maße die Verbrauchsregelung von Getreide und Mehl
zu überwachen und auf sparsamstes Haushalten mit den zulässi-
gen Mengen sowie auf rasche und vollständige Ablieferung der
beschlagnahmten Mengen hinzuwirken . Insbesondere haben Sie
rede Verheimlichung , jeden Mehrverbrauch und jede Verfütterung
Ä '̂ ^ Etrerde ohne Rücksichtnahme zur Anzeige zu bringen
Die Nachprüfung aller Bestände wird der neuen Sachlage ent¬
sprechend eine tunlichst genaue sein.

We » erK « rs den 22 . Februar 1917.
Der Uorsttzende de » Kreisansfchnsie » .

. „ Viehzählung . 1
. & '% & ' £ & & & &  tssste

| Cmeme Viehzählung statt . Sie erstreckt sich auf Pferd . ,* ****  '
Äwgen , Kaninchen und Federvieh.

»̂ nTag der Viehzählung ersuche ich in ortsüblicher
veröffentlichen und dabei besonders zu betonen , daß dl

^wonnenen « rgebnissr i» keiner |
strnertiche« Zwecken Verwendnmvwvfr» und werden.

, Etwa auf den 1 Marz fallende Veranstaltungen p,

folTSSSF*  Führung der Zählung gefährden
Dw erforderlichen Zählpapiere , nämlich:

De
tiefen

;r hie,
anhei
selbst

Wtp

m ^ bie Herren Bürgermeister de » Kreise «.

Betr.: Stenerpflicht der Angestörigen de« aktive « Heere«„ , . « »b der aktive » Marine.

Nach den Bestimmungen im § 70 , Ziffer 1 des Einkom-
blL 0etanla9te  Einkommensteuer nicht zu er-

den Unteroffizieren und Mannschaften des Beurlaub-
Einkommen von nicht mehr als

Mk . veranlagt sind , für denienrgen Zeitraum , in dem sie
Vors ^ ri ?? ? ^ Dlenste besinden . In Verbindung mit diesen
WrHrfr a7 J ^ nobie Bestimmungen tm Artikel 86 II 13 und
nJn le 8J ' f  Ausftthrungsanweisung . Die Abganq-

^ m Personen veranlagten Einkommensteuer ^ und
zwar , soweit diese Personen nach einem Einkommen von nicht
mehr als 3000 Mk, veranlagt sind , hat im Monat März 1917
zu erfolgen . Damit die Abgangstellung alsdann ohne Verzug
genommen werden kann und Rückfragen vermieden werden?
ersuche ich die Herren Bürgermeister , jetzt schon die für die Ab-
gangstellung nötigen Vorarbeiten zu machen . Zu diesem Zwecke
welch - •*" Bürgermeister eine Abgangsfiste anzulegen , in
Znt ^ l bl ejemri eLi U/ S aatssteuer nach einem Einkommen
von Nicht mehr als 30OO Mk . veranlagten Personen einaetraaen
SeerfftriS » ' V ’ A? ? 1916  ? ber feit ^nem späteren Tag/im
Heere stehen . Die Eintragung der Steuerpflichtigen hat genau
nach der Reihenfolge zu geschehen, in der die Personen in der
flÄfSr* 0* ft . ™ °Erzeichnet sind. In der Abgangsliste
d?? n blu t' 9 UIlb 15t  auszufüllen . Die Ausfüllungder übrigen Spalten hat zu unterbleiben.

In der Spalte 15 ist anzugeben : »
a ) der Tag des Eintritts des Steuerpflichtigen in das Heer,
1») der Truppenteil , bet dem er eingestellt worden ist,
c ) der Tag des Ausscheidens . '

®te Begründung hat also zum Beispiel zu lauten:
Hat vom 1. April 1916 bis 28. Oktober 1916 bei dem

Reserve-Jnfanterte -Regt . Nr . 80 gedient,oder:

» r. B 16‘ 1916 bis Ende März 1917 bei dem
Fußartlllerie -Regt . Nr . 3 gedient.
nfKAfW « & bie ^? 0at a? f tetlurt J? in Frage kommenden Steuer-

*int b̂gangsliste aufzunehmen. Wenn nötig
sind Einlagebogen zu verwenden . Zwischen den einzelnen Ein¬
tragungen ist stets etne oder zwei Reihen frei zu lassen.

wird ausdrücklich darauf hingewiesen , daß die Ange¬
hörigen des aktiven Heeres die veranlagte Steuer zu bezahlen
haben vom Ersten des Monats ab , der auf den Tag folgt in dem
sie aus dem Heere oder der Marine ausgeschieden sind . Für die

Steuerpffichtigm ist also die veranlagte
Steuer von dem entsprechenden Zeitpunkt ab zur Hebung zu

"mr die Staatssteuerhebestelle von Ihnen in Kenntnis zu
S * ? er  Steuerpflichtige rollenmäßig nicht veranlagt

worden , so haben Sie mir zur Bornabme der Neuveranlaguna
Borlage zu machen . Für diese Neuveranlagung

Ints ^ss? ^ Beispiel die Personen in Frage , welche vom Heere
f beurlaubt worden sind , um in Bergwerken oder

jonstigen gewerblichen Betrieben tätig sein zu können Es ist
unbedingt notwendig daß diese Personen noch im Zugangswege
zur Steuer veranlagt werden (und zwar nur für den Fall , daß
^ ° . BEranlagung bisher unterblieben war ), damit die Gleichmä-
Vigkelt mit ihren schon veranlagten Arbeitskollegen gewahrt
andrerseits aber auch dafür Sorge getragen wird , daß Staat und
Gemeinde d,e ihnen Anstehenden Steuern erheben können.

Fall Wort ,i*i' mit ° ° " 8 ° " »»

1917 entgegen 11006 ^bgangslisten sehe ich bis zum 4 . März
. Mesterdurg . den 10 . Februar 1917.

“ • ^’7 ' Der Vorstkende
Einkommenftruel - veranlagnngs -KommiMon

de « Kreises  Mesterd » rg.

Ich

l > di. . " '
2) die Äemeindsliste (E) , Saa

v o " «.r Herren Bürgermeistern übersandt werden . einz«
W tCr̂ b° rt °ngekommen sind , ist sofort festzus Wie«

ber Formulare ausreicht . Etwaiger Mehrbedari . gern
mir a^ dann schleunigst anzuzeigen und näher zu begrün Wiev

Der Zahlung ist die Haushaltung mit Vieh als Za mein

wnsen ^ e Herauf sind die Zähler besonderz WA

^Weisungen für die Zähler und die
b^ /be ^ smd̂ mcht erlassen worden . Da « « rf - rdertiH ^ ie

[ten,
enbi

diese
md )

h - tte « die cÄ
welche genau w deachien sind . Zählkarten werda ^ 2
verwendet Der Zähler hat innerhalb des ihm m & LZ
K ^ bezirkes » - « Gehöft ?» Gehöft das in bet Ö ! ,
nnh ? '? r oÖtr bl-§ l *. ® Lar *r 1917  vorhandene Vieh genau ji& n
unb die Zahl m die Spalten 6 bis 35 der ZählbezirksL ? ki

beachten ! ' in  Ä Ä ft

, , .,§ ch ersuche die Herren Bürgermeister , die ZählbeziF ^ ° b
zu bilden und die Zahler und deren Stellvertreter zu e,
W Zahler sind 2 Zählbezirkslisten zu übergeben

geführt werden kann , '
Zahler eine Reinschrift mit schwarzer Tinte anzufertige

peinlich darauf zu achten , daß beim Eintra
Zahlen die Spalten mcht verwechselt werden . In Spät
Omtrage dürfen über den Zeilen weder wagerechte noch
rniÄrf - gesetzt werden . Die Zahlen sind de?
möglichst klein zu schreiben , damit Raum für die später
dlgen Einbesserungen verbleibt . Die Reinschrift ist mit
ÄÄ zu vergleichen und sodann aufzurechnen.
Stücke sind vom Zahler mittels Namensunterschrift zu begl

März an die G ?meinLebehö
zugeben . D,e Zahlbezirkslisten sind von Ihnen ebenfalls r

berichtigen" 6" Durchsicht zu unterziehen und etwaige F

Die auf Grund der Zählbezirkslisten in dreifacher
ügung aufzustellende Gememdeliste ist bestimmt ki « t

ufö '** *** Wit hen  Zählk
^ S U1̂ Reinschrift ) in einem Briefumschläge

yfenbe . Der Termin ist unter allen Umständen ge,
^ ? EN. Das dritte Exemplar der Gemeindeliste ist
dortigen Registratur aufzubewahren . Auch muß strena
gehalten werden daß hie Listen 0  als Zählbezirks - und
Gemeindefiste und nicht umgekehrt verwendet werden . ;
Gemelndellste E ist nur die Hauptsumme aus jeder Zähl!liste zu verrechnen . y ° v

Mesterlmrg . den 22 . Febr uar 1917 . g atfl
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Mie für Deutschland , Filiale Frankfurt a M? sollen flt
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M - fteednrg . den 22 . Februar 1917.
Kchalse -R - ßlev , Tierzuchtinspe

Herr KreiSobstbaulehrer Schmidt in Rennerod ist zum Bei-
von^ ? 6̂ ? « 7 LEmemde gewählt und von mir auf die Dauervon 6 Zähren bestätigt worden.

Westeekneg , den 19 . Februar 1917.
Dev Uvvftkrnde de » Avei - ansl 'chnffe « .

Betr . : Ueedat der Mitteilung militärischer MaßvEsi?
wstand "nnn ? L" ^ b^ Gesetzes über den Belage -tso dc

Korpsbezir ? - ^ 1851 6e t̂tmrne  f ür  den mir unterstrbeit-
Es ist verboten , einem anderen Mitteilungen zu i *

a «§ denen auf militärische Maßnahmen Schlüsse gezogen « Hü
önnen , sowie Mitteilungen in geheimer Schreibart oderMxn

"Nd Mitteilungen , die nur aus EinzelbuMabt
oi>er Zahlen oder nur aus Unterschrift bestehen . '

Der Versuch ist strafbar.
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu.

•Barllegen mildernder Umständest Haft ^od
Geldstrafe bis zu 1500 Mk . bestraft.
Stellvertretrndes Generalirammando. 18. Arme,drucks

Der stellv . Kommandierende General : iaini\
9if,t Mit, q. »■ ^ iehe  l , Generalleutnant.
Abt . Illb . Tgb .-Nr . 29331854.



An dir Herren Bürgermeister de« Kreise » ,
reise . Die Ulmer Weißkalkwerke Filiale Haiger liefern ab Werk
teiche Gr zum Preise von 55 Pfg. pro Zentner kohlensauren Dun¬
erd», M Der angebotene Düngekalk ist zur Düngung der Werden

Wiesen nach Mitteilung des Herrn TierzuchtinspektorsSchulze-
blicherßer hier zu empfehlen, insbesondere auch preiswert . Ich
»st dir ; anheim, Bestellungen für die Gemeinde insgesamt der dem
»er W selbst aufzugeben.
rdnnUMesterllnrg. den 19. Februar 1917.

” Her Korsttzr nde de« Kreisanslchuste « .

Wj* A» die $tvvtn  Bürgermeister de« Kreises.
"4  Ich ersuche nachstehende Fragen zu prüfen und lli » 10.

*t 1917 hierher z« berichten.
- Verfügt die Gemeinde selbst über ausreichende Mengen zur
1 Saat geeigneten Hafers, um einen Austausch zwischen den

einzelnen Landwirten der Gemeinde herbeizuführen?
Wieviel Zentner zur Saat geeigneten nicht besonders her¬
gerichteten Hafer benötigt die Gemeinde von außerhalb?
Wieviel Zentner zur Saat geeigneten Hafer kann die Ge¬
meinde nach außerhalb abgeben?.
Mrsterllnrg»den 22. Februar 1917.

Der Porsche,rde de» Kreisnusschusses
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Wiederholt haben HeereSpflichtige, die zur Arbeit in bestimm-
etrieben entlassen werden sollten, deren Uebernahme abge-
weil der ihnen in Aussicht gestellte Lohn weniger betragen
würde, als ihre Löhnung nebst freier Verpflegung und

..ung zusammen mit den ihren Familien gewährten Unter-
jungen . Es ist daher in Anregung gebracht worden, in Fällen,

nau zchenen dies tatsächlich zutrifft, die Familienunterstützung für die
zirksli'uer dieses Zustandes weiter zu gewähren.
1°r9% Eine dementsprechendeRegelung würde unzweifelhaft über

Rahmen des Gesetzes, betreffend die Familienunterstützungen,
asgehen. Denn es würden Familien eine solche Unterstützung
ten, bei denen die gesetzliche Voraussetzung, daß der in Frage
»ende Angehörige dem Heere angehört, nicht zutrifft. Wenn
diesem Grundsatz auch bereits bei den Familien der im Fein-
nd zurückgehaltenen Personen abgewichen ist, so erscheint es
schon zur Vermeidung von Berufungen nicht angebracht,

;n noch weiter zu gehen.
Der erwähnten Anregung wird daher auch keine weitere

e zu geben sein. Da anderseits aber aus die Heranziehung
nur irgend verfügbaren Arbeitskräfte für die Industrie der

te Wert gelegt werden muß. werden die nicht unberechtigten
mken der Heerespflichtigen gegen die Uebernahme von Arbeit
er Industrie auf andere Weise beseitigt werden müssen.

Dies soll in der Weise geschehen, daß den Familien bezw.
igen Angehörigen der zur Arbeitsleistung entlassenen Heeres-
stigen, soweit sie bisher Familienunterstützung erhalten haben,
Wege der Kriegswohlfahrtspflege Unterstützung gewährt wird,
' zwar in einer Höhe, die dem Unterschied zwischen den rnili-
chen Bezügen und den bisher gewährten Familienunterstützun-
einrrseits und dem Arbeitsverdienst anderseits entspricht.
Die Berechnung wird sich folgendermaßen stellen:
Auf der einen Seite kommen als miltärische Bezüge Löhnung,
Verpflegung und Kleidung in Frage . Die Löhnung ist je
chrem tatsächlichen Betrag einzusetzen. Verpflegung und

,dung mit einem Betrage von 1,50 Mk. für den Tag , mithin
monatlich mit 22,50 Mk. Dazu tritt die Familienunterstützung
»er bisher gewährten Höhe einschließlich der von den Liefer-

I ^^krbanden gewährten Zuschüsse. Der Summe dieser Bezüge
Iber Arbeitsverdienstgegenüberzustellen, den der zur Arbeit
Kaffene Heerespflichtige bei regelmäßiger Arbeitszeit und nor-

matMer Arbeitsleistung zu verdienen in der Lage ist. Der Betrag
.-DarK ven der Arbeitsverdienst hinter der nach obigem berechneten
n j» mme zurückbleibt, würde der Familie dann als Ausgleich zu
h niOlen sem.
r aIt° tm  Heerespflichtigerhalbmonatlich (den Monat
n Mrechntt nach 30 Tagen) 7,50 Mk. Löhnung erhalten, seine Fa-

Y* au. und 4 Kinder) 30 Mk. an Familienunterstützung, so
- — em  Betrag von 7,50 4- 22,50 (freie Verpflegung und

ppekU ld ung) -st 30 Mk. —. 60,— Mk. als bisherige Bezüge des
uud seiner Familie. Angenommen, der Arbsits-

?demgegenüber  halbmonatlich 80 Mk., so würde
eine Unterstützung nicht zu zahlen sein, da der

ukeW « tsverdlenst die bisher dem Heerespflichtigenund seiner Fa-
zusammen zustehenden Beträge übersteigt.
Würde die Familie dagegen noch eine Zusatzunterstützung

H he von 30 Mk. halbmonatlich vom Lieferunqsverbande er-
"uth'n em Einkommen von 60 Mk. Z- 30 Mk. — 9Q Mk-

*° w5ten  halbmonatlich 10 Mk. zu gewähren.

Zähl!

zu
« der Arbeitsverdienst nur 50 Mk . betragen , so würden
«n bLm'  in am *Zugrundelegung der oben angegebenen Beträge
v  bezw. 40 Mk. halbmonatlich zustehen.
lin f ¥ nf,r h ^uftg vor, daß der Entlassene nicht an
SLfllT ' f0nbet1 oberhalb Arbeit erhält . Hierauf muß
IS ST -l" roetl e" ' da dem Heerespflichtigen und seiner
Achsen Haushalts größere Unkosten
Twachien. Dies ,oll in der Weise geschehen, daß für den dop¬

pelten Haushalt 2 Mk. für den Tag , also 60 Mk. im Monat als
Mehrkosten in Ansatz gebracht werden.

In dem obigen Falle würde dann also folgende Berechnung
Platz greifen:

7,50 Mk. (Löhnung)
22,50 Mk. (Verpflegung und Kleidung)
30,— Mk. (Familienunterstützung)
30,— Mk. (für Mehraufwand durch doppelten Wohnsitz)

zus. 90,- Mk.
Bei einem Arbeitsverdienst von halbmonatlich 80 Mk. würden
demnach 10 Mk. Unterstützung an die Familie zur Auszahlung
zn gelangen haben und 40 Mk , falls noch 30 Mk. Zusatzunter¬
stützung gewährt worden ist.

Etwaige vom Arbeitgeber de« Familie « gemährte
UnterstLllnngstzetrage sind i« alle « Fälle « bei der Krrech-
«««g dem Arbeitslöhne znzurrchrre« . Die Arbeitgeber
werdenden Lieserungsverbändenauf Anfrage entsprechende Mit¬
teilung zu machen haben.

Die Gewährung der Unterstützungen an die Familien hat
auf Antrag des Heerespflichtigen selbst oder seiner Famlie zu er¬
folgen. Die Festsetzung der Höhe des zu gewährenden Betrags
ist vom dem zur Zahlung der Familienunterstützungen zuständi¬
gen Kiefernngsverbandc zu bewirken.

Die nötigen Unterlagen über die Löhnung können aus dem
Soldbuch, bezw. etwaigen Bescheinigungen der militärischen Stellen
ersehen werden. Nötigenfalls wird an die Truppenteile oder die
Bezirkskommandos wegen der Feststellung heranzutreten sein.
Ueber den Arbeitsverdienst werden die Arbeitgeber Auskunft .zu
erteilen haben. Als Arbeitsverdienst ist, worauf ausdrücklich hin-
gewiesen wird, ein Betrag anzunehmen, wie er bei regelmäßiger
Arbeitszeit und normaler Arbeitsleistung verdient werden kann.

Die Zahlung der Unterstützungen erfolgt halbmonatlich an
denselben Tagen, wie die der Familienunterstützungen , und zwar
zu Lasten des Lieserungsverbandes, der bisher für die Zahlung
der Familienunterstützungen zuständig war . Die verauslagte«
Keträgr werden de« Li eferirng «verbänden i» voller Höhe
vom Reiche erstattet . Sie sind von ihnen mit den Aufwen¬
dungen auf dem Gebiete der Kriegswohlfahrtspflege, jedoch ge¬
sondert von diesen berechnet, anzufordern.

Die Zahlung der Unterstützungen erfolgt erstmalig für die
zweite Hälfte des Monats Januar 1917. Sie ist auch den Fa¬
milien zu gewähren, deren Ernährer oder Angehöriger bereits
früher Arbeit übernommen hat, wenn die übrigen Voraussetzun¬
gen zutreffen. ^

Ich darf ergebenst ersuchen, die LieserungSverbände hiernach
mit entsprechender Anweisung versehen zu wollen.

Berlin M . ft, den 9. Januar 1917.
Der Minister de« Innern.

I . A. gez. : Cewald.
An die Herren Bürgermeister de» Kreise «.

Hierbei wird noch bemerkt, daß die Bestimmung unter Nr.
2 der Bundesratsverordnung vom 3. Dezember 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 1323) (s. Bekanntm. v. 13. 12. 16 im Kreisbl. Nr . 117
v. 15. 12. 1916) auch auf die Fälle Anwendung findet, in denen der
zum Heeresdienst Einberufene zur Arbeitsaufnahme entlassen wird.
Der Familie darf aller keinesfalls für die Zeit , während
der ste troll der Gnttastnngnoch Familiennnterstütznng er¬
hält , »eben dieser «ach ei« Wnterstätznngslletrag zum
Ansgleich zwischen Arbeitsverdienst nnd frühere « Be¬
züge« gewährt werden.

Anträge um derartige Unterstützungen sind mir mit der be¬
sonderen Bezeichnung: „Familiennnterstütznng der Familie«
der znr Arlleitsleiftnng entlassene « Keerespstichtigen"
vorzulegen. Unter dieser Bezeichnung sind auch derartige Unter¬
stützungen in den Büchern der Gemeindekasse besonders zu buchen
und in den allmonatlichen, mir vorzulegenden Nachweisungen be¬
sonders aufzuführen.

Mesterllarg . den 19. Februar 1917. Var Lancirat

Hch-Verfleigerung.~
Montag , den 2«. Februar,

vormittag « 19 Uhr anfangend.
werden im hiesigen Gemeindewald Distrikt Malbrrg:

1 EichenstammI. Klasse von 3,17 Festmeter,
2 Eichenstämme II. Klasse von 3,00 Festmeter,
2 Eichenstämme III. Klasse von 2,06 Festmeter,
9 Eichenstämme IV. Klaffe von 7,04 Festmeter,

73 EichenstämmeV. Klasse von 25,66 Festmeter,
115 Rmtr. Eichen-Scheit und Knüppeholz,
298 Rmtr. Buchen-Scheit und Knüppelholz,

166b Eichen-Wellen, 4395 Buchen-Wellen
öffentlich meistbietend versteigert.

Der Anfang wird mit dem Stammholz gemacht.
Die Herren Bürgermeister werden um gefällige ortsübliche

Bekanntmachung ersucht.
Oetzinge» , den 20. Februar 1917.

0 Der Bürgermeister:  Quirnbach,



Wir suchen für den Bau einer
Leitung für Kriegszwecke

tiilht. Erdarbeiter
zu guten Löhnen.

nstpflZivildienstpflichtige , garnison¬
dienst - und arbeitsverwendungs¬
fähige ,wollen sich melden bei der
Allgemeine« Elektrizität«
Gefollfchaft, Montageabtei
lung Westerburg.

Lehrling
mit guter Schulbildung , aus
achtbarer Familie per sofort
oder zu Ostern gesucht.

Kaufhaus Seekatz
Westerburg.

(Kroppach) Bhf. Isgelbach
FernsprecherNo. 8. Amt

Altenkirchen (Westerwald)
— Karbid —

40/42 % iges Kali -Salz
50 °/ »iges Chlorkali nm
. Haiiiit

stets auf Lager.
Thomasmehl

Sternmarke, monatlich
ein Waggon eintreffend.

75000 Weber'sche
Hausbacköfen
Kochherde mit Kackofen und
Fleischräucher

für Hausschlachtungen usw.
beweisen deren Vorteile.

Preislisten umsonst!
Erste u . größte Spezialfabrik.

Auto « Weber,
Uiederdreistg (Rhld-

Mer Leinöl
roh. gekocht oder gebleicht

Terpentinöl, Lilllk.
Silliti«, Otldlkiweiß

Gran

Dekanntmachung.
Die Bürgersteige müssen bestimmungsgemäß da , wo sich

Eisglatte gebildet hat , mit Kohlasche oder sonst geeignetem Mittel
derart bestreut werden , daß die Wegsamkeit und Sicherheit der¬
selben nicht gefährdet ist.

Die hierzu verpflichteten Anwohner haben teilweise das in
letzter Zert häufig unterlassen . Wir fordern die Verpflichteten
auf das Versäumte nunmehr sofort nachzuholen.

Westerburg, den 16. Februar 1917.
Die Polizeiverwaltung,  Pappel.

Zum 1. März nach Koblenz

Mädchen Bruchleidende
für kleinen besseren Haushalt
gesucht , Koblenz . Köhrstr . 881

Näheres wird auch erteiltim
Büro der

A . G . G . Westerburg.

usw . noch vorrätig hat , meude
stch in seinem eigenen Interesse,
zmrck« Verwertung an:

S . H. Sondheim,
Farben - und Lackfabrikate

Gieße« . Fernsprecher 2084

Feldpostschachtel«
sind zu haben bei

P . Kaesberger.

Wniversal '-Mrrichbanö
tragen, da« für Erwachsene und Kinder, wie auch jedem Leiden entsprechend

verstellbar ist.
Mein Epez.-Berlreter ist am Dienstag , den 27 . februar abends von 7
bi* 8 Uhr und {IQtttwoch, den 28. februar morgens von 8 bi* 11>|» Obr
m Eunburg Rotel RaUauer Rof und gleichen Tag« mittags von Ibis5
«br tn Meilbnrg Rotel RaTTaaer Rof , sowie Dienstag , den 27. februar

von 9 bis 4 ahr  nachmittag * in Wiesbaden Central Rotel
mit Muster vorerwähnter Bänder , sowie mit ff . Sumrni - und federbänder.
W ' N ©UftentS, in allen Preislagen anwesend. Muster in Gummi-, Hänge¬
lew-, Lew- und fButtervorfall -Binden , t»ie auch Oeradebalter u . Krampf-
aderstrümpfe stehen zur Verfügung. Neben laciigemäSer versichere auch
gleichzeitig streng diskrete Bedienung. ' '

Ph Steuer Koh« , Bandagist und Orthopädist,
Koustauz in Baden, Weflenbergstraße 15, Telephon 515.

Gemeinnüdipe itrdrtsauskutiffaftfllr
für Dillkreis und Westerwald.

Meine Tätigkeit habe ich Dienstag , den 6 . Februar er.
wieder ausgenommen und werde , wie früher , wieder regelmäßig
Sprechstunden abhalten.

Sprechstunden finden statt:
Dienstag » und Freitags nachmittags von 2—5 Uhr

in Diü - nburg . Hotel Uenhoff am Bahnhof,
Mittwoch« nachmittags von 2—5 Uhr im

Guang. Uereinshauo zu Herborn.
Donnerstag « nachmittags von 2—5 Uhr in der

Gastwirtschaft Deuter zu Haiger.
letzten Monatswoche bin ich auf dem Westerwald.In der _ __ w_ _ ,

Wer mich in den einzelnen Ortschaften zu sprechen wünscht , bitte
ich, mir dies immer rechtzeitig mitzuteilen , ich bin abends immer
bereit , diesbezügl . Besuche zu machen.

Krau » , Sekretär,
Wohnung : Diltenburg, Oranienstraße 5.

Zum Ausfertige « vo« Frachtbriefen. Lohnlisten ete.
suche« wir für unseren Steinbruch betrieb bei Westerburg

geeignete Persönlichkeit
welche m der übrigen Zeit im Ketrieb mittätig sein muß.

Schriftliche Angebote mit Angabe der Gehaltsansprüche
erwünscht.

Westerburger Basaltwerke .

Empfehle : 1
la . Häring,

feinst gem. Kaffeemis
Puddingpnlv

Suppen- und Bouillon
23

bedürfen kein sie schmerzendes Bruchband mehr, wenn sie mein in Größe
verschwindend kleines , nach Maß und-ohne Feder, Tag und Nacht tragbares,
auf seinen Druck, wie auch jeder Lage und Größe de« Bruchleidens selbst

verstellbares

Yorägl. Sanierter
Naturreine !

Weiß - und Rotst,
Jipmn , Zigaretten m\

in allen Preislage^

Alle Sorten Barstem
Markttaschen - u . -1

<
WE

Ia Erfurter Gemi,
Blumen -Sämere

kann

Hans Bauer , Meß
Neustraße 46.

JVJWW«

Aelteres Miii
für alle Hausarbeit « Ostfront
hohem Lohu gesucht. '^udliä

Frau Kaesberg «h „ ^
Mesterkurg.

A
»Is in
em O

^ at aiVchutzpa#
. Greld-LojSM?
|ä Mk. 3,50 7219  Geldgei ™ ^ %

Ziehung am S. und 10. iL .,*, ™
•■Ä 100000
20000  Mk. bares 6 Heere,
Wormser Dombi
Geld -Lo russisch

ait 11

|ä Mk. 3,30 , Ziehung
13607 Geldgew. i. fies-üetr.i

100000 , £X5I
IIOOOO Mk. bares
Berliner

ä 1 Mk . 5012 Gev
Ziehung am6. uud 7.

| (Porto 15 Pf., jede Liste!versendet Glücks -KolT

Heinr . Deecke , Kren

ZZekanntrnacHung.
Vom Dienstag den 20 . Februar ab falle « die Züge

4802 Westerburg ab 9‘2, Montabaur an 102°,
4803 Montabaur ab 11“ , Westerburg an 12 S6,

" 3562 Fehl -Ritzhausen ab 2»«, Erbach an 3 °«,
3565 Erbach ab 317, Fehl -Ritzhausen an 3 5*,
3822 Siershahn ab 854,. Engers an 987,
3821 Engers ab 804, Siershahn an 846,
3309 Altenkirchen ab 24°, Au an 3»°
3306 Au ab 1' «, Altenkirchen an 14°,
3817 Siershahn ab 6°«, Montabaur an 62B,
3820 Montabaur ab 6^ Siershahn an 6ss.

vorübergehend aus.
Auf der Strecke Grenzau — Hill scheid tritt mit dem gleichen Tage folgender Fahrplan in

rarpathl
felbgefei

L H
abends
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*448
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2.- 4.
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650
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~iW
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835

Stationen
3275

2.- 4

5«
586

3277

|2.—4.

3281

12—4
658
6 - 0
689

743
735

3279

12.—4.

10«
950

an
1280
12 -°

ab (hrenjau än~
ab Höhr-Grzhs. ab
an Hillscheid ab ia ..

*) Werktags , f ) Zwischen Höhr - Grenzhausen und Hillscheid nur S . sowie 6 ./4 . und'
PZ ' fährt Siershahn ab 7 4» (bisher 7°°) , Engers an 8 ,s (bisher 7« ), Neuwied aüi
Vz - 3817 fährt Engers ab (bisher 521), Siershahn an 6 53 (bisher 6 03) . M

Frankfurt a. M.. den 17. Februar 1917. disyei
V Königin Eisenbahndirektion Frankfurt a.  J^ rôe
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